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WEITERBILDUNGSRICHTLINIE 2010 

für ermächtigte Ausbildungsstätten 

gemäß  § 14c Abs. 2 GelverkG , § 44c Abs. 2 KflG 

und § 19b Abs. 2 GütbefG i.V.m. § 13 Abs. 1 GWB 

 

 

1.  

Weiterbildungskurse dürfen ausschließlich in den im Ermächtigungsbescheid ange-

führten Standorten durchgeführt werden. Diese haben zur Weiterbildung der ge-

wünschten Anzahl an Teilnehmern geeignet zu sein. Verlegungen des Standortes 

oder die Eröffnung weiterer Standorte bedürfen einer mit Bescheid zu erteilenden 

Ermächtigung durch die Behörde. 

 

2. 

Die Fachvorträge dürfen in dem unter 3. beschriebenen Ausmaß ausschließlich von 

den der Behörde bekannt gegebenen und im Ermächtigungsbescheid angeführten 

Ausbildern vorgetragen werden. 

 

Diese Ausbilder müssen die Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 GWB erfüllen und 

dürfen jeweils ausschließlich jene Teile des Lehrplanes vortragen, für die sie auf-

grund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung über spezifische Kenntnisse verfügen.  

 

Änderungen im Personenkreis der Ausbilder sind, gleichviel ob sie dauerhaft oder 

kursbezogen eintreten, der Behörde umgehend und jedenfalls vor ihrer Heranzie-

hung in Weiterbildungskursen anzuzeigen. Mit der Anzeige sind die relevanten Quali-



fikationen des Ausbilders vorzulegen und hinsichtlich der unter 3.4 genannten Per-

sonen ist anzuführen, für welche Sachgebiete der Anlage I zur GWB sie herangezo-

gen werden sollen. Ab Einlangen der Anzeige darf ein nicht im Ermächtigungsbe-

scheid genannter Ausbilder so lange vortragen, als ein Widerspruch der Behörde 

nicht erfolgt.  

 

3. 

3.1 Vortragende im Rahmen der Ausbildung für den Lehrberuf Berufskraftfah- 

rer gemäß der Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin – Ausbildungsordnung 

sind zur Weiterbildung aller Sachgebiete der Anlage I zur GWB qualifiziert: 

 

3.2. Fahrschullehrer für die Klasse C oder D sind zur Weiterbildung folgender 

Sachgebiete der Anlage I zur GWB qualifiziert: 

1.a) + 1.b), 1.c), 1.d), 1.e) + 1.f), 2.b), 2.c) 

 

3.3. Fahrlehrer für die Klasse C oder D sind zur Weiterbildung folgender Sach-

gebiete der Anlage I zur GWB qualifiziert: 

1.a) + 1.b), 1.c) 

 

3.4. Personen, die ausreichende Kenntnisse in wenigstens einem der Sachge-

biete der Anlage I zur GWB aufweisen, sind zur Weiterbildung jener Sach-

gebiete befugt, für die sie eine einschlägige Ausbildung oder eine gleich-

wertige Erfahrungen aus der Praxis nachweisen können. 

 

Die unter 3.2 und 3.3 genannten Personenkreise sind zur Weiterbildung anderer als 

der genannten Sachgebiete der Anlage I zur GWB nicht befugt, sofern sie nicht aus-

reichende Kenntnisse auf Grund einer einschlägigen Ausbildung oder auf Grund 

gleichwertiger Erfahrungen aus der Praxis nachweisen können und insoweit (auch) 

unter Punkt 3.4 fallen.  

 

4. 

Die verwendeten Lehrmittel sind der Behörde vor Erteilung der Ermächtigung elekt-

ronisch (auf Datenträger oder per E-Mail) oder in Printform zu übermitteln. Änderun-

gen der Lehrmittel nach Erteilung der Ermächtigung sind der Behörde anzuzeigen. 



Diese Lehrmittel dürfen dann solange verwendet werden, als ein Widerspruch der 

Behörde nicht erfolgt. 

 

5. 

Die Behörde wird in regelmäßigen Abständen Revisionen in den Unterrichtsorten am 

Standort durchführen. Dem Revisor ist Zutritt zu allen Unterrichtsorten zu gewähren. 

Die Behörde behält sich die Entsendung eines Vertreters zu den Kursen vor.  

 

6. 

Die Kursunterlagen sind zumindest 5 Jahre lang aufzubehalten.  

 

 
        Für den Landeshauptmann: 
Dezernatsleiter:  
Dr. Raab 
 
 
              Mag. Leopold Bubak 
                                Senatsrat  


